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Bericht 

des Unterrichtsausschusses 

über die Regierungsvorlage (1031 der Beila
gen): Bundesgesetz, mit dem das Pflichtschul

erhaltungs-Grundsatzgesetz geändert wird 

Die 7. Schulorganisationsgesetz-Novelle sieht 
die Überführung des Schulversuches "Vorschul
klasse" iIl .das. Regelschulwesen vor. Die Vorschul
stufe soll danach ein Teil der Volksschule sein. Da 
mangels entspfechender Schülerzahl nicht an allen 
Volksschulen Vorschulstufen geführt werden kön
nen, ist zu erwarten, daß' in Extremsituationen 
nicht für alle für diese Stufe in Betracht kommen
den Kinder ein zumutbarer Schulweg besteht. 

Somit soll .für die Vorschulstufe . in Ab~ejchung 
der sonstigen Regelung für die Volksschule die 
Einrichtung von Berechtigungssprengeln (neben 
den Pflichtsprengeln) ermöglicht werden. 

Der Unterrichtsausschuß hat den gegenständli
'chen Gesetzentwurf erstmals in seiner Sitzung am 
14. April 1982 'der Vorberatung unterzogen. Zum 
Gegenstand berichtete . der Abgeordnete 
Rem p I bau e r. 

Es wurde einstimmig beschlossen, diesen Gesetz
entwurf einem Unterausschuß zur weiteren 
Behandlung zuzuweisen, dem von der Sozialisti
schen Partei Österreichs die Abgeordneten Edith 
o 0 b e s b erg e r, EI m eck e r, Gär t n e r, 
Rem p 1 bau e r, Dr. Sc h n eil und Dr. S t i p -
p e 1, von der Österreichischen Volkspartei die 
Abgeordneten Dipl.-Ing. Dr. Lei t n e r, Pis chI, 
Mag. Sc h äffe r, Dr. S c h ü s seI und Wo I f 
(zeitweilig vertreten durch den Abgeordneten 

Haas 

Berichterstatter 

B a y r) sowie von der Freiheitlichen Partei Öster
reichs der Abgeordnete Pet e r angehörten. 

Zum Obmann des Unterausschusses wurde der 
Abgeordnete Dipl,-Ing Dr. Leitner, zu seinem 
Stellvertreter der Abgeordnete . Dr. . S eh ne lI 
gewählt. 

Der erwähnte Unterausschuß beschäftigte sich'in 
zwei Arbeitssitzungen mit der gegenständlichen 
Regierungsvorlage und berichtete sodanrtdem. 
Unterrichtsausschuß in seiner Sitzung am 25. Juni 
1982 über das Ergebnis seiner Arbeiten .. 

Nach einer Wortmeldung des Abgeordneten 
Pis chI wurde. von den Abgeordneten Dr. 
Schnell und Dipl."Ing. Dr: Leitnet ein 
gemeinsamer i\bänderurigsantrag zur Regienings-
vorlage eingebracht. . 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungsvor
lage unter Berücksichtigung des erwähnten Abän
derungsantrages einstimmig angenommen. 

Zu hemerken ist, daß gemäß .A~t. 14 Abs. 10 des 
B-VG ein dem vorliegenden Gesetzentwurf ent
sprechendes Bundesgesetz vom Nationalrat nur in 
Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Mit
glieder und mit einer Mehrheit von zwei Dritteln 
der abgegebenen Stimmen beschlossen werden 
kann. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Unter
richtsausschuß somit den An t rag, der National
rat wolle dem an g e s chi 0 s sen enG e set z -
e n t w u r f die verf:J.ssungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

Wien, 19820625 

Dipl.-Ing. Dr. Leitner 

Oumann 

z 
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2 1 J 78 der Beilagen 

das 
Bundesgesetz vom XXXXX, mit dem 
PHichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz 

geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz, 
BGBI. Nr. 163/1955, in der Fassung der Bundesge
setze BGBI. Nr. 87/1963, 69/1971 und 325/1975 
wird wie folgt geändert: 

1. Iin §1 Abs. 1 hat es statt "Bundes-Taubstum
meninstitut in Wien" zu lauten: "Bundesinstitut für 
GehörIosenbildung in Wien". 

2. § 13 Abs. 2 und 3 haben zu lal!,ten: 

,,(2) Der Schulsprengel kann für die V orschul
stufen der Volksschulen und für Haupt- und Son
derschulen - unbeschadet der die Schulpflicht 
regelnden Vorschriften - in einen Pflichtsprengel 
und einen Berechtigungssprengel geteilt werden. 

(3) Die Schulsprengel der Volksschulen (soweit 
nicht Abs. 2 in Betracht kommt) und der Polytech
nischen Lehrgänge sowie zumindest die Berechti
gungssprengd der Vorschulstufen der Volksschu-

len sowie der Hauptschulen und der einzelnen 
Arten der Sonderschulen, ferner die Schulsprengel 
der für die einzelnen Lehrberufe in Betracht kom
menden Berufsschulen haben lückenlos aneinander
zugrenzen." 

Artikel II ' 

Die Ausführungsgesetzgebung kann bestimmen, 
daß in jenen Fällen, in denen die Führung der V ~r
schulstufe zusätzlichen Raum erfordert, der durch 
vorhandenen Schulraum nicht abgedeckt werden 
kann, die Schulerhalter die . diesbezügliche V or
sorge bis 31. August 1985 zu treffen haben. 

Ardkel III 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit dem Tage der 
Kundmachung in Kraft. 

(2) Die Ausführungsgesetze der Länder sind 
innerhalb eines Jahres zu erlassen und mit 1. Sep
tember 1983 in Kraft zu setzen. 

Artikel IV 

Mit der Wahrnehmung der dem Bund gemäß· 
Art. J 4 Abs. 8 des B-VG zustehenden Rechte ist der 
Bundesminister für Unterric;:ht und Kunst betraut. 

'. , 

, ~." 
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